7. JULI 2024 - Königlicher Erlass zur Ausführung der Artikel 30 § 3 und 34 § 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2023 zur Einführung einer Mindeststeuer für multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen


(Belgisches Staatsblatt vom 11. Oktober 2024)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN


7. JULI 2024 - Königlicher Erlass zur Ausführung der Artikel 30 § 3 und 34 § 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2023 zur Einführung einer Mindeststeuer für multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Gesetzes vom 19. Dezember 2023 zur Einführung einer Mindeststeuer für multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen, der Artikel 30 § 3 und 34 § 2;
	
	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 23. Mai 2024;

	Aufgrund des Antrags auf Begutachtung binnen einer Frist von dreißig Tagen, der in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat beim Staatsrat eingereicht worden ist;

	In der Erwägung, dass der Antrag auf Begutachtung am 1. Juli 2024 unter der Nummer 76.929/3 in die Liste der Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates eingetragen worden ist;

	Aufgrund des Beschlusses der Gesetzgebungsabteilung vom 3. Juli 2024 in Anwendung von Artikel 84 § 5 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, binnen der gesetzten Frist kein Gutachten abzugeben;

	Auf Vorschlag des Ministers der Finanzen


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - In den Artikeln 30 § 3 und 34 § 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2023 zur Einführung einer Mindeststeuer für multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen erwähnte Vorauszahlungen können ausschließlich per Einzahlung oder Überweisung auf die Finanzkonten des "Einnahmezentrums - Dienst Vorauszahlungen" getätigt werden.

	Bei der in Absatz 1 erwähnten Zahlung wird die vom Föderalen Öffentlichen Dienst Finanzen festgelegte strukturierte Mitteilung verwendet.

	Zahlungen auf die in Absatz 1 erwähnten Konten mit Angabe der strukturierten Mitteilung wie in Absatz 2 erwähnt gelten als für Rechnung der Person getätigt, die anhand dieser strukturierten Mitteilung beim "Einnahmezentrum - Dienst Vorauszahlungen" identifiziert ist.


	Art. 2 - Vorbehaltlich des Gegenbeweises belegen folgende Unterlagen die Zahlung der Vorauszahlungen:

	1. für Einzahlungen: von dem mit der Verwaltung der Kassenkonten des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen beauftragten Bank- oder Finanzinstitut datierte Empfangsbestätigungen,

	2. für Überweisungen: betreffende Kontoauszüge und damit verbundene Anlagen.

	Die in Absatz 1 erwähnte Zahlung wird am Datum der Wertstellung der Gutschrift wirksam.


	Art. 3 - Insofern Vorauszahlungen noch nicht auf die Steuer angerechnet worden sind, auf die sie sich beziehen, kann der in Artikel 1 erwähnte Dienst spätestens am letzten Tag des achten Monats nach dem Besteuerungszeitraum:

	1. materielle Irrtümer, die Dritte begangen haben, gegebenenfalls durch Erstattung berichtigen,

	2. vom Schuldner oder von seinem Bevollmächtigten eingezahlte oder überwiesene Beträge erstatten oder auf den folgenden Besteuerungszeitraum übertragen.

	Anträge auf Berichtigung, Erstattung oder Übertragung von Vorauszahlungen werden über die elektronische Plattform MyMinfin eingereicht. Hat der Antragsteller, einschließlich des Dritten, der nachweislich einen materiellen Irrtum begangen hat, keinen Zugang zu MyMinfin, reicht er seinen Antrag beim "Einnahmezentrum - Dienst Vorauszahlungen" ein.


	Art. 4 - § 1 ­ Die Verwaltung stellt jedem Schuldner, für dessen Rechnung Vorauszahlungen gebucht worden sind, eine Übersicht der für den laufenden Besteuerungszeitraum und für die drei letzten abgelaufenen Besteuerungszeiträume für seine Rechnung getätigten Vorauszahlungen zur Verfügung. Diese Übersicht ist informativ und eröffnet dem Schuldner keinerlei Ansprüche.

	§ 2 ­ Hat das "Einnahmezentrum - Dienst Vorauszahlungen" gemäß Artikel 3 die ursprüngliche Bestimmung der Vorauszahlungen geändert, sind die ursprünglich getätigten Einzahlungen und Überweisungen in dem Maße, wie ihre Bestimmung geändert worden ist, von Rechts wegen nichtig und werden die mit ihnen verbundenen Vorteile gestrichen.


	Art. 5 - Vorliegender Erlass tritt am 1. September 2024 in Kraft.




	Art. 6 - Der für Finanzen zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 7. Juli 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

